
Geschätzte

Iiwoner:inne
Nach jahrelangen Vorbereitungen ist es soweit: Das Eidgenössische 
Schwing- und Älplerfest 2025 Glarnerland+ findet bald statt. Unsere  
Heimat rückt damit in den Fokus der ganzen Schweiz. Es wird ein Fest der  
Gemeinschaft und der Traditionen, aber auch des Pioniergeistes unserer 
Region. Wir alle dürfen Gastgebende sein. Wir freuen uns darauf.

Mit diesem Flyer erhalten Sie zu Ihrer Vorbereitung die Details des  
Verkehrskonzeptes während dem Festwochenende. 

Bitte bewahren Sie diese Informationen gut auf.

	  wir beraten 
Sie gerne

Kontaggt
Kontrollzonen
Unser Team Kontrollzonen und Zufahrtsbewilligungen ist ab 15. März unter der 
Nummer 055 552 20 35 sowie unter anwohner@esaf2025.ch erreichbar. 

Informationsveranstaltungen
Es ist uns wichtig, dass Sie Informationen aus erster Hand erhalten. Deshalb führen wir 
öffentliche Informationsveranstaltungen durch, an denen Sie das ESAF 2025 Glarnerland+ 
kennenlernen, Fragen stellen und Inputs geben können. Dies an folgenden Daten:

  Montag, 3. März, Aula Kantonsschule Glarus
  Dienstag, 4. März, Speerhalle Weesen
  Donnerstag, 13. März, Linth-Escher-Turnhalle Niederurnen
  Montag, 17. März, Gemeindesaal Amden
  Donnerstag, 20. März, Mehrzweckgebäude Hof, Schänis
  Freitag, 21. März, Verrucano, Mels
  Donnerstag, 27. März, Gemeindezentrum Schwanden

Türöffnung jeweils um 19.00 Uhr 
Beginn der Veranstaltung um 19.30 Uhr 
Ende ca. 21.00 Uhr 
 
Anschliessend stehen wir Ihnen für persönliche  
Gespräche zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf unser grosses Jahr gemeinsam mit Ihnen, 
bedanken uns für Ihre sehr geschätzte Unterstützung  
und hoffen auf zahlreiche Begegnungen im März sowie am  
Festwochenende. 

Schwungvolli Grüess, 
Ihr OK ESAF 2025 Glarnerland+

Mir freued 
		  üs uf Sie

@ ESAF 2025 Glarnerland+

F olged Sie üs
Unsere
Königspartner:innen

ESAF2025.ch



Weesen

Niederurnen

Oberurnen

MollisNäfels

Netstal

Glarus

Schwändi

Glarus Süd

Mitlödi

Ennenda

Walensee

Obersee

Klöntalersee

Anwohnerverkehr
via Murg

Anwohnerverkehr
via Bilten

Klausenpass

Klöntal/Pragelpass

N

Kontrollzonen
Das Verkehrskonzept definiert drei Arten von Zonen: 
  �Grün =	� Zufahrt für Anwohner:innen und  

deren Gäste ohne Einschränkungen 
  �Orange =	� Zufahrt mit Einschränkungen 
  �Rot =	� grundsätzlich dem ESAF-Verkehr  

vorbehalten
 
 
Zufahrtsbewilligung
Für alle drei Zonen benötigen Sie eine Zufahrts- 
bewilligung, wenn Sie: 
  �Zwischen Samstag, 30. August, 01.00 Uhr  

und Sonntag, 31. August, 22.00 Uhr einfahren  
müssen und

  �Lenker:in eines Personenwagens
  �Lenker:in eines Wohnmobils, Liefer- oder  

Lastwagens, Servicefahrzeugs etc.
  �Lenker:in eines Motorrads, Töfflis, Vespa etc. sind. 

Keine Zufahrtsbewilligung benötigen:
  �Lenker:innen von nicht-motorisierten Fort- 

bewegungsmitteln wie Velos, E-Bikes etc.
  �Serviceorganisationen wie Haus- oder Notarzt, 

Spitex, Feuerwehr, Polizei, Tierarzt, Elektro- und  
Lieferservice etc. 

Verkehrsführung
Die Kantonsstrasse zwischen Bilten und Linthal ist 
ohne Einschränkungen befahrbar. 

Während den Festtagen (Samstag, 30. August,  
01.00 Uhr bis Sonntag, 31. August, 24.00 Uhr) sind 
folgende Achsen gesperrt (exklusiv bewilligter  
ESAF-Verkehr):  
  �Autobahnzubringer Glarnerland
  �Autobahnausfahrt Weesen
  �Zufahrt Gäsi
  �sämtliche Linth-Brücken in Näfels,  

Mollis und Netstal

Von Samstag, 30. August, 01.00 Uhr bis Sonntag,  
31. August, 22.00 Uhr werden Einwohnende von Mollis 
und dem Kerenzerberg gebeten, die Kerenzerberg-
strasse als Zu- und Wegfahrtsweg zu nutzen, wenn  
sie motorisiert unterwegs sind. Die Querung der Linth 
ist für Fussgänger:innen und Velofahrer:innen bei  
der unteren Linthbrücke möglich. 

Der Regionalverkehr nach Weesen und Amden  
wird über Bilten-Schänis-Ziegelbrücke geführt. 

Der Klausenpass ist am Samstag und Sonntag,  
30. und 31. August zwischen 06.00 Uhr (05.00 Uhr  

ab Spirigen) und 19.00 Uhr gesperrt. Der Pragelpass 
ist Samstag und Sonntag durchgehend gesperrt.

Was Sie nun tun können
…als Einwohner:in
Sie helfen uns «uusinnig», wenn Sie während dem 
Festwochenende auf Ihr Auto verzichten. Mit 
dem Velo oder zu Fuss sind Sie unkomplizierter und 
schneller unterwegs.

Ds Velo nii und 
		  gschwinder sii
 
Sollte es wirklich nicht vermeidbar sein, können  
Sie Ihre Zufahrtsbewilligung ab dem 15. März online 
beantragen unter esaf2025.ch/zufahrtsbewilligung,  
telefonisch unter 055 552 20 35 oder via folgendem 
QR-Code:
 
 
 
 

Bitte beachten Sie, dass Sie für jede Zufahrts- 
bewilligung nachweisen müssen, dass private Park-
plätze zur Verfügung stehen.

Für Anwohner:innen in der roten Zone in Mollis,  
die ihr Auto unbedingt brauchen, sind am Samstag 
und Sonntag, 30. und 31. August, Parkplätze auf  
dem Zschokke-Areal bei der Firma Toneatti sowie 
auf dem Korki-Areal bei den Firmen Jung Architektur 
GmbH und Steiner AG reserviert. Von diesen Park-
plätzen aus können Sie Ihr Auto Richtung Kantons-
strasse uneingeschränkt nutzen.

…als Gastgeber:in
Ihre Gäste können unser ESAF mit «früener chuu, 
speeter guu» unterstützen. Motivieren Sie sie,  
bereits am Donnerstag an- und erst am Montag  
wieder abzureisen. 

Für die Zeit von Samstag, 30. August, 01.00 Uhr bis 
Sonntag, 31. August, 22.00 Uhr benötigen auch Ihre 
Gäste eine Zufahrtsbewilligung. Bitte beantragen Sie 
diese für Ihre Gäste gemäss obenstehenden Ausfüh-
rungen.

Wir sind Ihnen und Ihren Gästen sehr dankbar, wenn 
Sie keine Taxifahrten machen, sondern zu Fuss, mit 
dem Velo oder dem ÖV das Festgelände besuchen. 

KontrollzonenInfos zum Verkehrskonzept
Grüne, orange und rote Zonen
Zwischen Samstag, 30. August, 01.00 Uhr und 
Sonntag, 31. August, 22.00 Uhr motorisierte  
Zufahrt grundsätzlich nur mit Bewilligung möglich

Verzichten Sie während dieser Zeit wenn 
möglich auf Ihr Auto.

Klausenpass 
Samstag und Sonntag, 30. und 31. August,  
jeweils zwischen 06.00 Uhr (05.00 Uhr ab Spirigen) 
und 19.00 Uhr gesperrt

Pragelpass 
Samstag, 01.00 Uhr bis Sonntag, 24.00 Uhr gesperrt

Wichtiger 
QR-Code

  
Mittels Aufrufen dieses  

QR-Codes gelangen Sie auf 
eine detaillierte Karte, aus  

welcher sämtliche Kontroll- 
zonen und Verkehrswege  

ersichtlich sind.


